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Im Namen das Dıutschm Vol Ka . 

In  der  .Strafsache gegen den kaufmännischen Angestel l ten 
H{ 

. S in Berlin.-=JYílaıersdorj', e.z:. in 
Sfirafhqrt Ina Zuchtheut Amberg, 
wegen Ünternehmena der Zersetzung der ifehrkraft 

hat das Re íchıger seht ,  1 .  Strqfsenat, i N  der Sitzung 
vom 24. Jul i  1944, an der teílgenarınıen haben 

als Richter: 
der Senatıpräaídent Dr...Schultıe, 
d i e  Bei chsgeríchtaräte Beneeh, Dr.Rehde, Busche 
und Muth, 

a l s  Beamter derStaat.uznwelt.schaft.° 
der Reíchıanwalt R ich ter ,  

"Bf 
d i e  Nlehtígkeit ıbeschwerde des Oberre iehsanweltı nach 

mündlicher hrhandlımg nur Recht erkannt 
Das 0r t e í l  des Senderger wehte 3 be im Landgericht ıı u n o n • f f  I 
W M  12. November 1945 w i r d ,  soweit e s  den.Angeklagten .Schmidt be=.~ 
t r i f f t ,  i m  Strafauaıpruch unter Aufrechterhaltung der Ihn: zu Grunde 
"Wenden Feststel lungen aufgehoben. . 

_Der Angeklagte Sclvnidt w i r d  zu 6 Jahren Zııehthauı und uns 
Vfir luat der Ehrenrechte auf d i e  Dauer von 5 Jahren_ıerur8eí1t. 
ÄNJ' d i e  erkannte Fre ihei t  strafe werden 7 Henate der Ltnterıu- 

°h""0~97*°fi angerechnet. „ 

Der Angeklagte trägt d i e  Ketten der nkcncıpıuıııbeıenveı-ae. 
Van Rechte " gegen 

, Gründe . . . . . 
. 12 Durch die ıngefeehtene Ur te i l  i s t  der Angeklagte wegen 

Un" Untefiıehmenı der Zersetzung der Fehrkreft noch den 5 5 Abs.1 
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Nr. 3 ıssarn zu einer Zuchthausstrafe von 3 Jehran und 9 .Hanıtan 
eewíe zum Verlust der Ehrenrechte auf die Dauer von '4' Jhhren Jörg. 
urteilt wurden. Auf` die ̀ erkannte .Freiheit strafe sind 7 Henne 
UntersUehungsheft angerechnet worden. - 

Gegen den .Strqfeusepruch dieses Urteils wendet sich die Nach: 
tígkeltsbesehwerde des Oberretehsanwalts. Sic beanstandet z Ar 
nicht, dqß das søndergerícht unter Annahme eines minder schweren 
.Falles nicht auf Iedesetrqfe erkennt hat, meint aber, die Höhe der 
erkannten Zıchtheuss rufe werde der Schwere der Tat nicht gerecht; 
sie eeí inebesendere nicht geeignet, abschreckend er wirken. 

II. Der Nichtigkeitsbesehwerde ist ıtetteugeben. 
Die Annahme eines minder schweren Falles wird auch von dem er- 

kennenden Senat gebilligt Indessen bestehen erhebliche Bedenken 
gegen den .Strqfeuespruch des angefochtenen Urteils insoweit, als 
nur auf eine Zuchthausstrafe geh 5 Jahren 9 Uenaten unter Anreeh= 
rung den 7 Henaten Untersuchungshaft erkannt werden Ist. 

Das Sendergericht her in weitem Uhfhng die pereönltehen Ver- 
hältnisse des Angeklagten strqfintldernd berücksichtigt, hat aber 
den Belangen derAllgemeínhett, insbesondere der ıbachreckenden Für: 
kund der Strafe, nicht ausreichend Rechnung getragen. Senat hätte 
es beachten müssen, daß der Angeklagte sich nach 'seinen Verleben 
in der Partei, ihren Gliederungen und in deryflkhrmacht der Tragwets 
te seines Handelns und der øefehrltehkeít, die in dem von ihm ga= 
gebenen bösen Beispiel lag, bewußt gewesen ist. 

Gemäß den §§ 54 .†1g. Zuetändlgkettsfü in verbindung mit Art.7 
§ 2 Abe. 1 der weiteren Vereinfachungefb ist daher das angefochtene 
Urteil, eewett es den .Angekl sagten Schmidt betr tfift, im Strqfaueı . 

Spruch unter Aufrechterhaltung der ihm zugrunde liegenden .featstelı 
lungen aufzuheben. Einer' Zurüakverwetsung der suChe an das Sender; 
gericht ~bedınf er . nicht. Der 'erkennende Senat kann unter Zugrundeleı 
gungder vom Sandergericht klar teotgeatellten Iataaehen die Ange= 
meseene Strafe selbst gfestsetzen. 'Sie wurde' auf 6 Jahre Zuchthaus 
bemessen. Daneben wurde nur Aberkennung der.Khrenrechte eur die 
Dauer 'von 6 Jahren erkannt. Auf die erkannte Irethettaıtrqfe wurden 
7 Renate der UNtersuchuNgshaft angerechnet. 
gez. Schultze Reusch .Rohde Bkadhe 
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